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Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 

Betreff 

Städtebauliches Planungskonzept Westlich Unter Goldschmied (Laurenz-Carré) in Köln-
Altstadt/Nord 
Anhörung der Bezirksvertretung Innenstadt zu den Ergebnissen der frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung, Beschluss über die Vorgaben zur Ausarbeitung des 
Bebauungsplan-Entwurfes 

Beschlussorgan 

Stadtentwicklungsausschuss 

Gremium Datum 

 

Beschluss: 

Der Stadtentwicklungsausschuss beauftragt die Verwaltung, für den Bereich des städtebaulichen 
Planungskonzeptes – Arbeitstitel: Westlich Unter Goldschmied (Laurenz-Carré) in Köln-Altstadt/Nord 
– gemäß der Anlage 3 einen Bebauungsplan-Entwurf auszuarbeiten. Die Ergebnisse der frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) sind dabei im Sinne der Stel-
lungnahme der Verwaltung gemäß Anlage 2.1 zu berücksichtigen. 
 
Alternative: keine 

 

Bezirksvertretung 1 (Innenstadt) 26.08.2020 

Stadtentwicklungsausschuss 03.09.2020 



2 

Haushaltsmäßige Auswirkungen 

 Nein 

Auswirkungen auf den Klimaschutz 

 
  Nein    

  Ja, positiv (Erläuterung siehe Begründung)  

  Ja, negativ (Erläuterung siehe Begründung)  

Die Umsetzung des Bebauungsplanes hat voraussichtlich negative Auswirkungen auf den Klima-
schutz durch die Emission des Klimaschadgases Kohlenstoffdioxid (CO2). Die Emission stammt u.a. 
aus dem zusätzlich ausgelösten motorisierten Individualverkehr, der Wärmebereitstellung (Heizung / 
Warmwasser) in den geplanten Gebäuden und dem Stromverbrauch, soweit er nicht im Plangebiet 
erzeugt wird.  
 
Grundsätzlich ist die Nach- und Umnutzung sowie die Verdichtung bereits bebauter Flächen ein vor-
zuziehender Weg, um die Belange des Klimaschutzes mit den Belangen einer wachsenden Stadt zu 
vereinen. 
 
Maßnahmen zur Minderung der Emission des Klimaschadgases werden geprüft. Nach den gesetzli-
chen Vorgaben findet zudem eine Umweltprüfung statt. Hierfür werden verschiedene Umweltgutach-
ten erstellt. 
 

Begründung: 

Anlass und Ziel der Planung 
Die Stadt Köln gehört zu einer der Wachstumsregionen in Nordrhein-Westfalen und blickt auf eine 
zweitausendjährige Stadtgeschichte zurück. Das Umfeld des Kölner Doms nimmt hierbei eine ganz 
besondere Rolle ein. Es weist eine unvergleichliche Dichte von wertvollen Zeugnissen der verschie-
denen Epochen der Stadtgeschichte auf. Dieses Erbe gilt es einerseits zu bewahren und zu achten, 
andererseits gilt es diese Bereiche gleichermaßen zukunftsfähig zu gestalten. Vor diesem Hinter-
grund sind eine ganze Reihe hochrangiger Neubauprojekte, sowie notwendige Sanierungen und Auf-
wertungsmaßnahmen angestoßen worden. Dazu gehört auch das Plangebiet "Laurenz-Carré" in di-
rekter Nachbarschaft zum Kölner Dom. Dieses Areal soll, nach bereits erfolgtem Eigentümerwechsel, 
in großen Teilen niedergelegt und zu einem neuen, gemischt genutzten Quartier entwickelt werden. 
Das Gebiet ist heute in Teilen von Leerstand betroffen und teilweise in schlechtem baulichen Zu-
stand. Es weist eine Größe von ca. 10.650 m² (davon ca. 5.900m² überbaubar) auf und stellt damit 
die größte Neubebauung in der Kölner Altstadt seit dem Zweiten Weltkrieg dar. 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am 04.07.2019 die Dringlichkeitsentscheidung 
der Oberbürgermeisterin und eines (Rats-)Mitglieds des Stadtentwicklungsausschusses beschlossen 
und genehmigt, nach § 2 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) einen Bebauungsplan aufzustellen und 
die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach Modell 1 (Aushang) durchzuführen (Vorlage-Nummer 
vgl. 2141/2019). Dieser Beschluss wurde im Amtsblatt am 10.07.2019 bekanntgemacht.  
 
Darüber hinaus hat der Rat in seiner Sitzung am 09.07.2019 die Dringlichkeitsentscheidung der 
Oberbürgermeisterin und eines Ratsmitglieds beschlossen und genehmigt, eine Satzung über eine 
Veränderungssperre für das Gebiet aufzustellen (vgl. Vorlage-Nummer 2313/2019). Dieser Beschluss 
wurde im Amtsblatt am 17.07.2019 bekanntgemacht. 
Ziel des Bebauungsplanverfahrens ist es, für das Gebiet zwischen den Straßen Am Hof, Unter Gold-
schmied, Große Budengasse, der östlichen Grenze des Flurstücks 1200, der nördlichen und östlichen 
Grenze des Flurstücks 1271, der südlichen Grenzen der Flurstücke 1151 und 1037, Unter Gold-
schmied, Laurenzplatz, Salomonsgasse, Marspfortengasse und Sporergasse — Arbeitstitel: "Westlich 
Unter Goldschmied (Laurenz-Carré)" in Köln-Altstadt/Nord— ein kleinteiliges, gemischt genutztes 
Quartier mit Wohnen und Gewerbe (Büro, Hotel, Einzelhandel, Gastronomie) festzusetzen. 
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Der Stadtentwicklungsausschuss hat am 21.09.2017 zur Qualifizierung des Gebiets entschieden, 
dass für diesen sensiblen Standort ein städtebauliches Qualifizierungsverfahren mit breiter Beteili-
gung der Öffentlichkeit durchzuführen ist. In diesem Sinne hat die aktuelle Eigentümerin (GERCH-
GROUP AG, Düsseldorf) in Abstimmung mit der Stadt Köln von Januar 2018 bis Oktober 2018 ein 
städtebauliches Qualifizierungsverfahren durchgeführt. Mit Jurysitzung vom 16.Oktober 2018 wurde 
das Konzept des Büros Kister Scheithauer Groß Architekten und Stadtplaner aus Köln (1. Rang) ein-
stimmig zur Weiterbearbeitung empfohlen. Dieses bildet nun die Grundlage für das Bebauungsplan-
verfahren. 
Ebenso diente es als Grundlage für die nachfolgende architektonische Qualifizierung, denn vor dem 
Hintergrund der weiteren Plankonkretisierung wurde für das nördliche Baufeld – zwischen den Stra-
ßen Am Hof im Norden, der Sporergasse im Westen, der südlich gelegenen Großen Budengasse 
sowie Unter Goldschmied im Osten – ein Hochbauwettbewerb ausgelobt. Die Jurysitzung zur Ent-
scheidung über dieses Qualifizierungsverfahren fand am 29.05.2020 statt. Dabei wurde der Entwurf 
des Büros Kister Scheithauer Groß Architekten und Stadtplaner aus Köln (1. Preis) zur Weiterbear-
beitung empfohlen. 
 
Städtebauliches Konzept 
Das Plangebiet ist Teil der nördlichen Altstadt und erstreckt sich zwischen der Straße Am Hof im Nor-
den, Unter Goldschmied im Osten, der Salomonsgasse im Süden sowie der Marspforten- bzw. 
Sporergasse im Westen und umfasst den Karl-Küpper-Platz sowie den Laurenzplatz. 
Der Bereich Laurenzplatz 5 / Unter Goldschmied 9 und Große Budengasse 10 ist nicht Teil des Gel-
tungsbereiches des Bebauungsplans "Westlich Unter Goldschmied (Laurenz-Carré)". Es handelt sich 
um denkmalgeschützte Gebäudesubstanz, deren Planungen zur Neu- und Umnutzung bereits weit 
vorangeschritten sind und deren Entwicklung auf Basis § 34 BauGB in Verbindung mit dem beste-
henden, einfachen Bebauungsplan möglich ist.  
 
Das Plangebiet lässt sich in ein nördliches sowie ein südliches Baufeld untergliedern, wobei die Gro-
ße Budengasse die Trennlinie zwischen den Baufeldern markiert: 
Das nördliche Baufeld des Plangebiets, einschließlich der vorhandenen Parkgarage an Unter Gold-
schmied, soll weitestgehend niedergelegt werden. Die Fremdgrundstücke Große Budengasse 7 und 
Große Budengasse 11 waren nicht Bestandteil des städtebaulichen Planungskonzepts, da diese nicht 
im Eigentum der GERCHGROUP sind. Diese beiden Fremdgrundstücke sind aber Bestandteil des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans "Westlich Unter Goldschmied (Laurenz-Carré)" und werden 
mit beplant. 
Das südliche Baufeld erstreckt sich über das bestehende Parkhaus Marspfortengasse 10, das eben-
falls niedergelegt werden soll, sowie den Karl-Küpper-Platz, Laurenzplatz und das Bezirksrathaus 
Innenstadt mit Kundenzentrum. 
 
Durch die Neuplanung sowie in Teilen die Überplanung des Bestands, soll ein kleinteiliges, durch-
mischtes, urbanes, lebendiges Quartier entstehen, welches seiner zentralen Lage gerecht wird. Ge-
plant wird ein Hotel-, Büro- und Wohnstandort mit kleinteiligen Einzelhandels- und Gastronomieange-
boten in den Erdgeschosszonen, welche sich im Wesentlichen zum öffentlichen Raum hin orientieren. 
Der Standort des Bezirksrathauses mit Bürgerzentrum wird ebenfalls Bestandteil der Nutzungsmi-
schung sein. 
Bezogen auf die Wohnnutzung wurde am 21.09.2017 vom Stadtentwicklungsausschuss beschlossen, 
dass öffentlich geförderter Wohnungsbau in Höhe von mindestens 30 % der zu errichtenden 
Wohneinheiten vorzusehen ist. 
Zur Reduktion des Rückseitencharakters der Sporergasse sowie zur Schaffung einer neuen Blickbe-
ziehung zum Kölner Dom wird eine neue Durchführung der Sporergasse auf die Große Budengasse 
geplant, an der zusätzlich eine kleine Aufweitung liegt. Auch in Unter Goldschmied wird es zukünftig 
eine verbesserte Blickbeziehung in Richtung Dom geben. Der im Bestand vorhandene Überhang der 
Gebäude Am Hof 20-26 und Unter Goldschied 29 wird zukünftig entfallen. 
Insgesamt wird eine dem Ort angemessene Körnigkeit erzeugt, die sich in der Ausformulierung der 
einzelnen Parzellen inklusive deren Höhenentwicklung widerspiegelt. 
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Umsetzungskonzept 
Parallel zur Fortführung des Bebauungsplanverfahrens "Westlich Unter Goldschmied", das der lang-
fristigen Sicherung der städtebaulichen Ordnung und Entwicklung im sensiblen Umfeld des Kölner 
Doms dient, wurde ein städtebaulicher Vertrag gemäß § 11 BauGB mit der jetzigen Eigentümerin, 
GERCHGROUP, erarbeitet, der vorab zum Bebauungsplanverfahren Rahmenbedingungen der Ent-
wicklung klärt (vgl. Vorlage-Nummer 0111/2020). Der städtebauliche Vertrag hat zum Ziel, die Vo-
raussetzungen für die Erteilung einer Ausnahme von der Veränderungssperre zu schaffen, so dass 
die im Vertragsgebiet vorgesehenen Vorhaben parallel zum laufenden Planaufstellungsverfahren ge-
nehmigt werden können. Ziel ist es dabei, die für die Vorhaben erforderlichen Genehmigungen vor 
Abschluss des laufenden Planaufstellungsverfahrens und gegebenenfalls auch vor Planreife erteilen 
zu können. Bauanträge oder Anträge auf Vorbescheid, die im laufenden Bebauungsplanverfahren 
"Westlich Unter Goldschmied" eingereicht werden, werden auf die Vereinbarkeit mit den Zielen des in 
Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes geprüft und auf der Grundlage des rechtsgültigen Bebau-
ungsplans Nr. 67450/03 in Verbindung mit § 34 BauGB und bei Übereinstimmung mit den zukünftigen 
Planungszielen als Ausnahme von der Veränderungssperre zugelassen. Entsprechendes gilt für die 
geplanten Abrissarbeiten. 
Der Rat hat dem Abschluss des städtebaulichen Vertrags "Laurenz-Carré" – unter vorheriger Anhö-
rung der Bezirksvertretung Innenstadt und Vorberatung durch den Stadtentwicklungsausschuss – am 
26.03.2020 zugestimmt. 
 
Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
Zum städtebaulichen Planungskonzept wurde die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 
Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Tagespresse am 26.05.2020 sowie am 27.05.2020 im 
Amtsblatt der Stadt Köln bekannt gemacht und in der Zeit vom 4. Juni bis 18. Juni 2020 einschließlich 
durch einen Aushang zur Einsichtnahme im Foyer des Kundenzentrums Innenstadt und beim Stadt-
planungsamt (Stadthaus), Außenstelle Ladenlokal 5 sowie zusätzlich am Bezirksrathaus Innenstadt 
durchgeführt. Schriftliche Stellungnahmen konnten bis zum 18.06.2020 einschließlich an den Be-
zirksbürgermeister des Stadtbezirkes Innenstadt, Herrn Andreas Hupke, gerichtet werden. Im Rah-
men dieser Beteiligung sind 7 Stellungnahmen eingegangen, wovon 1 fristverspätet war (Anlage 2.1). 
 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Absatz 1 
Baugesetzbuch (BauGB) hat in der Zeit vom 07.04.2020 bis 28.05.2020 (Anlage 2.2) stattgefunden. 
 
Weiterführung des Verfahrens 
Das eingangs genannte Ziel des Bebauungsplanverfahrens, ein kleinteiliges, gemischt genutztes 
Quartier mit Wohnen und Gewerbe (Büro, Hotel, Einzelhandel, Gastronomie) festzusetzen, wird nach 
Abschluss der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung sowie der frühzeitigen Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange sowie der Behörden, ausgehend von den eingegangenen Stellungnahmen über-
prüft und soll nunmehr konkretisiert werden: 

1. Es erfolgt die Erstellung eines Umweltberichtes gemäß § 2a Nr. 2 BauGB und der Anlage 1 

zum BauGB. 

2. Im weiteren Verfahren wird durch ein Gutachterbüro ein Verkehrsgutachten mit Mobilitätskon-

zept erarbeitet, dass u.a. Aussagen zum ruhenden Verkehr machen wird. 

3. Eine schalltechnische Untersuchung unter Betrachtung des Straßenverkehrs- und Anlagen-

lärms wird künftig durch ein Gutachterbüro erstellt werden. 

4. Im weiteren Verfahren wird eine Besonnungsuntersuchung der Gebäudefassaden durch ein 

Gutachterbüro erarbeitet, wobei die Verschattung der angrenzenden, bestehenden Wohnbe-

bauung zu berücksichtigen ist. 

5. Die Erstellung eines Freiflächenplans durch ein Planungsbüro dient der ganzheitlichen Be-

trachtung des Freiraums und wird im weiteren Verfahren erstellt. 

6. Zudem wurde bereits eine Artenschutzprüfung durchgeführt, die Fledermäuse / gebäudebrü-

tende Vogelarten betrachtet. 
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Verwaltungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, auf der Grundlage des städtebaulichen Planungskonzepts (Anlage 3), ei-
nen Bebauungsplan-Entwurf auszuarbeiten und dabei die Ergebnisse der frühzeitigen Öffentlichkeits-
beteiligung gemäß der Stellungnahme der Verwaltung (Anlage 2.1) zu berücksichtigen. 
 
Vorberatungen 
Neubebauung der Blöcke zwischen Am Hof und Laurenzplatz 
(Antrag-Nr. AN/1347/2017 bzw. Änderungsantrag-Nr. AN/1352/2017) 
 
Stadtentwicklungsausschuss 21.09.2017 TOP 3.2 Zugestimmt. 
 
Westlich Unter Goldschmied (Laurenz-Carré), Köln Innenstadt 
Hier: Ergebnis des städtebaulichen Qualifizierungsverfahrens (Mitteilungsvorlagen-Nr. 
3415/2018) 
 
Bezirksvertretung Innenstadt 08.11.2018 TOP 11.9 Kenntnis genommen. 
Stadtentwicklungsausschuss 15.11.2018 TOP 17.5 Kenntnis genommen. 
 
Beschluss über die Aufstellung eines Bebauungsplans und zur Durchführung der frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung, 
Arbeitstitel: "Westlich Unter Goldschmied (Laurenz-Carré)" in Köln-Altstadt/Nord  
(Dringlichkeitsvorlagen-Nr. 2141/2019 und 2143/2019) 
 
Bezirksvertretung Innenstadt 27.06.2019  TOP 3.22 Einstimmig zugestimmt. 
Stadtentwicklungsausschuss 04.07.2019 TOP 10.7  Einstimmig zugestimmt. 
 
Satzung über eine Veränderungssperre für einen Teilbereich der Ortslage in Köln-
Altstadt/Nord 
Arbeitstitel: "Westlich Unter Goldschmied (Laurenz-Carré)" in Köln-Altstadt/Nord  
(Dringlichkeitsvorlagen-Nr. 2145/2019 und 2313/2019) 
 
Bezirksvertretung Innenstadt 27.06.2019 TOP 3.23 Einstimmig zugestimmt. 
Rat 09.07.2019 TOP 18.4 Einstimmig zugestimmt. 
 
Beschluss über die Zustimmung zum Abschluss des städtebaulichen Vertrags zum städte-
baulichen Planungskonzept "Laurenz-Carré" in Köln-Altstadt/Nord  
(Vorlagen-Nr. 0111/2020 und Dringlichkeitsvorlage-Nr. 0111/2020/1) 
 
Bezirksvertretung Innenstadt 27.04.2020 TOP 3.5 Einstimmig zugestimmt.  
Stadtentwicklungsausschuss 19.03.2020 TOP 6.9 Verweis einstimmig ohne Votum 

in die nachfolgenden Gremien. 
Rat 26.03.2020 TOP 10.30 Einstimmig zugestimmt. 
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz 
Die Umsetzung des Bebauungsplanes hat voraussichtlich negative Auswirkungen auf den Klima-
schutz durch die Emission des Klimaschadgases Kohlenstoffdioxid (CO2). Die Emission stammt u.a. 
aus dem zusätzlich ausgelösten motorisierten Individualverkehr, der Wärmebereitstellung (Heizung / 
Warmwasser) in den geplanten Gebäuden und dem Stromverbrauch, soweit er nicht im Plangebiet 
erzeugt wird.  
 
Grundsätzlich ist die Nach- und Umnutzung sowie die Verdichtung bereits bebauter Flächen ein vor-
zuziehender Weg, um die Belange des Klimaschutzes mit den Belangen einer wachsenden Stadt zu 
vereinen. 
 
Maßnahmen zur Minderung der Emission des Klimaschadgases werden geprüft. Nach den gesetzli-
chen Vorgaben findet zudem eine Umweltprüfung statt. Hierfür werden verschiedene Umweltgutach-
ten erstellt. 
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Anlagen 
Anlage 1 Übersichtsplan (Befangenheit) 
Anlage 2.1 Darstellung und Bewertung der eingegangenen Stellungnahmen aus der frühzeitigen 

Öffentlichkeitsbeteiligung 
Anlage 2.2 Darstellung und Bewertung der eingegangenen Stellungnahmen aus der frühzeitigen 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
Anlage 3 Städtebauliches Planungskonzept – Stand 2020 (Vorgabenbeschluss) 
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